
Satzungsänderungen zur Jahreshauptversammlung am 
28.03.2024 

 

Alte Fassung Neue Fassung 
Abschnitt 1: Name, Sitz und Geschäftsjahr 
Der Verein führt den Namen „TV 1920 
Frankenhain“ und hat seinen Sitz in 
37297 BerkatalFrankenhain. 

Der Verein führt nach der Eintragung in das 
Vereinsregister des Amtsgerichtes Eschwege 
den Namen „TV 1920 Frankenhain e.V.“ und hat 
seinen Sitz in 37297 Berkatal-Frankenhain. 

Abschnitt 7: Mitgliederversammlung 
Die Einladung zu einer 
Mitgliederversammlung hat spätestens 
eine Woche vorher durch den 
Gemeindeboten und durch Aushang zu 
erfolgen. 

Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung 
hat spätestens eine Woche vorher durch das 
amtliche Bekanntgabeorgan der Gemeinde 
Berkatal („Berkatal Bote“) und durch Aushang 
zu erfolgen. 

Abschnitt 12: Auflösungsbestimmungen 
Bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zwecks ist das Vermögen zu 
steuerbegünstigten Zwecken zu 
verwenden. Beschlüsse über die 
zukünftige Verwendung des 
Vermögens dürfen erst nach 
Einwilligung des Finanzamtes 
ausgeführt werden. 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu 
diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
Für die Beschlussfähigkeit dieser 
Mitgliederversammlung müssen mindestens 
25 % der Mitglieder anwesend sein. Im Falle 
des Nichterreichens dieses Anteils wird eine 
weitere Sitzung mit demselben vierzehn Tage 
später einberufen, die immer beschlussfähig 
ist. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit 
von drei Viertel der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. 
Sofern die Mitgliederversammlung nichts 
anderes beschließt, sind die Mitglieder des 
Vorstandes gemeinsam vertretungsberechtigte 
Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein 
aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder 
seine Rechtsfähigkeit verliert. 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder 
bei Wegfall seines bisherigen Zwecks ist das 
Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu 
verwenden. 
Beschlüsse über die zukünftige Verwendung 
des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung 
des Finanzamtes ausgeführt werden. 
 

 


